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Antrag an den a. o. DSB-Bundeskongress am 16. Mai 2026

Der Bundeskongress möge beschließen,

1. § 20 der Satzung des Deutschen Schachbund e.V. wird wie folgt geändert:
a) Absatz (1) Punkt 5 wird wie folgt geändert:

aa) Es werden die Worte „Vertreter einer Mitgliedsorganisation sein“ durch die Worte „ein
Stimmrecht gemäß Punkt 2, 3 oder 4 ausüben“ ersetzt.

Begründung

Es kann dem gesetzlichen Vertreter einer Mitgliedsorganisation nicht die Teilnahme und das
Rederecht am Bundeskongreß verwehrt werden.

Aktuelle Fassung Neue Fassung
(1) Stimmberechtigt sind:

1. die Mitglieder des Bundeskongresses gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2
– 19 der Satzung mit je einer Stimme auch bei Ausübung
mehrerer Funktionen,

2. die Vorsitzenden der Mitgliedsorganisationen oder deren mit
schriftlicher Vollmacht ausgewiesene Vertreter mit je einer
Stimme,

3. die Delegierten der Landesverbände und der sonstigen
Schachorganisationen, die den Status eines Landesverbandes
besitzen, mit einer Stimme für je angefangene 500 der dem Bund
gemeldeten Einzelmitglieder der Vereine und Schachabteilungen,

4. die Delegierten der DSJ mit 2 Stimmen

5. Funktionsträger gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 – 19 können im
Bundeskongress nicht Vertreter einer Mitgliedsorganisation sein.

(1) Stimmberechtigt sind:

1. die Mitglieder des Bundeskongresses gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2
– 19 der Satzung mit je einer Stimme auch bei Ausübung
mehrerer Funktionen,

2. die Vorsitzenden der Mitgliedsorganisationen oder deren mit
schriftlicher Vollmacht ausgewiesene Vertreter mit je einer
Stimme,

3. die Delegierten der Landesverbände und der sonstigen
Schachorganisationen, die den Status eines Landesverbandes
besitzen, mit einer Stimme für je angefangene 500 der dem Bund
gemeldeten Einzelmitglieder der Vereine und Schachabteilungen,

4. die Delegierten der DSJ mit 2 Stimmen

5. Funktionsträger gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 – 19 können im
Bundeskongress nicht ein Stimmrecht gemäß Punkt 2, 3 oder 4
ausüben.
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